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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

82/04 Apotheken Arzneimittel

Norm

AMG 1983 §84 Z3;

AMG AbgrenzungsV 1995 §1;

AVG §58 Abs2;

Rechtssatz

Bei einer Übertretung des § 1 AbgrenzungsV 1995 hat die Behörde zu begründen, dass und aus welchen Gründen das

inkriminierte Produkt unter die in der Anlage 1 AbgrenzungsV 1995 angeführten Sto;e oder Zubereitungen aus Sto;en

fällt.
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